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Dienst- bzw. arbeitsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Ausbreitung des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
nachfolgend erhalten Sie eine konsolidierte Fassung aller bisherigen FMS 

mit den entsprechenden Erläuterungen. 

 

1. Erkrankte Beschäftigte 

Bei einer Corona-Virusinfektion sind Beamte dienstunfähig und Arbeitneh-

mer arbeitsunfähig erkrankt. Bei dienstunfähigen Beamten wird die Besol-

dung weiter gewährt. Arbeitsunfähige Arbeitnehmer erhalten für 6 Wochen 

Lohnfortzahlung.  

 

2. Reiserückkehrer 

Für Beschäftigte, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikoge-

biet oder in Österreich oder der Schweiz aufgehalten haben und keine 

Krankheitssymptome aufweisen, ist, soweit das dienstlich möglich ist, Tele- 

oder Heimarbeit bis 14 Tage nach Rückkehr anzuordnen. Eine Anrechnung 

auf Teletage etc. erfolgt nicht. Dazu müssen die Beschäftigten die Dienst-

stellenleitung bzw. die von dieser bestimmte Stelle unverzüglich informieren. 

 

Beschäftigte, die unspezifische Allgemeinsymptome oder Atemwegsprob-

leme jeglicher Schwere zeigen und sich in den letzten vierzehn Tagen vor 

Erkrankungsbeginn in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sind als 

dienst- bzw. arbeitsunfähig zu behandeln und dürfen deshalb nicht zum 

Dienst erscheinen, bis das Vorliegen einer Corona-Virus-Infektion abgeklärt 

ist. Diese Beschäftigten sind verpflichtet, sich umgehend telefonisch an ih-

ren Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117) zu wen-

den. 

 

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die symptomfrei sind, aber keine 

Tele- oder Heimarbeit machen können, sei es, weil der Arbeitsplatz nicht ge-

eignet ist oder weil die technische Ausrüstung nicht zur Verfügung steht, 
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kann eine Freistellung vom Dienst grundsätzlich nicht gewährt werden 

Ausnahmen hiervon wurden bisher beispielsweise für Beschäftigte des Jus-

tizvollzugs zugelassen.  

 

Maßgeblicher Stichtag für die Geltung dieser Regelungen ist der Veröffentli-

chungstag durch das RKI einschließlich der 14 Tage vorher. 

Beispiel: 

Das RKI hat am Donnerstag, den 5.3.2020 bekannt gegeben, dass Südtirol 

zu den Risikogebieten gehört. Maßgeblich für die Frage des Aufenthalts ist 

deshalb ein Zeitraum ab dem 20.2.2020. 

 

3. Kontaktfälle 

Beschäftigte, die unspezifische Allgemeinsymptome oder Atemwegs-

probleme jeglicher Schwere zeigen und in den letzten vierzehn Tage vor 

Erkrankungsbeginn Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19 Erkrankten 

hatten, sind als dienst- bzw. arbeitsunfähig zu behandeln und dürfen des-

halb auch nicht zum Dienst erscheinen, bis das Vorliegen einer Corona-Vi-

rus-Infektion abgeklärt ist. Diese Beschäftigten sind verpflichtet, sich umge-

hend telefonisch an ihren Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst 

(Tel. 116 117) und an das Gesundheitsamt zu wenden. 

 

Hatte ein Beschäftigter wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-

19 Erkrankten, hat aber selbst (noch) keine Krankheitssymptome, ist um-

gehend das Gesundheitsamt zu kontaktieren.  

Wird ein Test vorgenommen, ist der Beschäftigte während des Zeitraums 

bis zum Vorliegen der Ergebnisse als dienst- bzw. arbeitsunfähig anzuse-

hen. 

 

Erfolgt kein Test, ist der Beschäftigte dienst- bzw. arbeitsfähig. Anordnun-

gen/Empfehlungen des Gesundheitsamtes sind umzusetzen. Sofern das 

Gesundheitsamt Tele- oder Heimarbeit empfiehlt, sind diese Maßnahmen – 

soweit möglich – zu gewähren. Sofern Telearbeit- oder Heimarbeit nicht 

möglich ist, bleibt der/die Beschäftigte weiterhin zur Dienstleistung an der 

Dienststelle verpflichtet. 
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Hatte der Beschäftigte Kontakt zu einem „bloßen“ Verdachtsfall, also zu ei-

ner Person, bei der es (noch) keine Bestätigung einer Infektion gibt, und ist 

der Beschäftigte symptomfrei, ist der Beschäftigte dienst- bzw. arbeitsfä-

hig. 

Das gilt erst recht für sämtliche weiteren Kontakt-Kontakt-Fälle. 

 

4. Beschäftigte in Quarantäne in Deutschland  

Werden Beschäftigte durch Anordnung des Gesundheitsamtes im Inland ge-

mäß § 30 IfSG unter Quarantäne gestellt und können deshalb nicht zum 

Dienst / zur Arbeit erscheinen, ist wie folgt zu verfahren:  

 

Beamte müssen primär Tele- oder Heimarbeit wahrnehmen (sofern sie 

dienst- bzw. arbeitsfähig sind), eine Freistellung vom Dienst nach § 10 Abs. 

1 Satz 2 UrlMV (unter Fortzahlung der Bezüge) ist nur zu gewähren, wenn 

keine Tele- bzw. Heimarbeitsmöglichkeit zur Verfügung besteht. 

 

Das Gleiche gilt für Arbeitnehmer. 

 

5. Beschäftigte in Quarantäne außerhalb Deutschlands 

Beamte, die sich im Ausland aufhalten, aber aufgrund sicherheitsbehördli-

cher Anordnungen im Sinne von Quarantänemaßnahmen nicht mehr nach 

Deutschland zurückkehren können, werden nach § 10 Abs. 1 Satz 2 UrlMV 

vom Dienst freigestellt unter vollständigem Verzicht auf die Einarbeitung der 

versäumten Arbeitszeit. 

 

Das Gleiche gilt für Arbeitnehmer. 

 

Sind Beschäftigte im Urlaub von Quarantäne-Maßnahmen betroffen, wird 

der Urlaub ab diesem Zeitpunkt abgebrochen und durch eine Freistellung 

vom Dienst „ersetzt“. 

 

 

 



- 5 - 
 

6. Unmöglichkeit der Rückreise 

Beamte, die sich im Ausland aufhalten, aber aufgrund sicherheitsbehördli-

cher Anordnungen keine Möglichkeit zur Heimreise haben, werden nach     

§ 10 Abs. 1 Satz 2 UrlMV vom Dienst freigestellt unter vollständigem Ver-

zicht auf die Einarbeitung der versäumten Arbeitszeit. 

 

Das Gleiche gilt für Arbeitnehmer. 

 

7. Beschäftigte als Eltern 

 

a) Rechtslage bei Schließung von Klassen / einzelnen Betreuungsein-

richtungen 

Beschäftigte (= Beamte und Tarifbeschäftigte) werden nach § 10 Abs. 1 

Satz 2 UrlMV bis zu zehn Arbeitstage vom Dienst freigestellt unter vollstän-

digem Verzicht auf die Einarbeitung der versäumten Arbeitszeit, wenn an-

sonsten eine Betreuung nicht sichergestellt werden kann. Soweit neben der 

Kinderbetreuung Tele- oder Heimarbeit möglich ist, ist diese wahrzuneh-

men. 

 

Die Freistellung wird grundsätzlich im Umfang von bis zu 10 Tagen gewährt. 

Muss ein Beschäftigter mehrere Kinder betreuen, die nicht gleichzeitig von 

der Schließung der Einrichtung betroffen sind, kann auch für diese Kinder 

eine zusätzliche Freistellung von bis zu 10 Tagen gewährt werden. Entspre-

chend gilt das für mehrere zeitlich wiederholte Schulschließungen. 

 

Wenn ein erkranktes Kind länger als 10 Tage zu Hause betreut werden 

muss/soll, kann neben der Freistellungsmöglichkeit nach § 10 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 3 d, bb, ggf. i.V.m. Abs. 3 UrlMV im Umfang von maximal 10 Tagen 

keine weitere Freistellung gewährt werden. 

 

b) aktuelle Rechtslage wegen des generellen Schließens von Betreu-

ungseinrichtungen 

Telearbeit und subsidiär Freistellung vom Dienst (unter Fortzahlung der Be-

züge) für Eltern werden für die Gesamtdauer der Schließung der Schulen 
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(also nicht während der Schulferien) und sonstigen Betreuungseinrichtun-

gen gewährt, sofern ein geordneter Dienstbetrieb die Tele- oder Heimarbeit 

bzw. die Freistellung zulässt und die Tele- oder Heimarbeit bzw. die Freistel-

lung wegen der Betreuung der Kinder notwendig ist.  

 

Die Betreuungsnotwendigkeit muss konkret dargelegt und geprüft werden. 

Das gilt vor allem bei Kindern, die über 14 Jahre alt sind. Eine feste Alters-

grenze gibt es aber nicht. 

 

Im Unterschied zur Telearbeit kann eine Freistellung nur gewährt werden, 

wenn der Beschäftigte ansonsten trotz Ausschöpfung aller Möglichkeiten 

keine Betreuung sicherstellen kann. Nicht erforderlich ist aber, dass Perso-

nen über 60 Jahre um die Übernahme der Betreuung gebeten werden. 

 

Neben der Gesundheit der Beschäftigten hat die Arbeitsfähigkeit der Behör-

den oberste Priorität. Möglich ist deshalb auch, die Freistellung nur stunden-

weise oder tageweise zu gewähren. 

 

Den Beschäftigten ist es untersagt, Kinder an die Dienststelle mitzubringen, 

es erfolgt keine Kinderbetreuung an den Behörden. Nur in besonderen Aus-

nahmefällen, wenn andernfalls der Dienstbetrieb nicht mehr sichergestellt 

werden kann, dürfen Kinder vereinzelt und vorübergehend mitgebracht wer-

den. 

 

Reisen mit Kindern in Risikogebiete sind zwar prinzipiell möglich, aber der-

zeit praktisch nicht mehr nachvollziehbar. Im eigenen Interesse ist es für kei-

nen Beschäftigten des Freistaats Bayern sinnvoll, in ein Risikogebiet zu rei-

sen. Das gilt erst recht, wenn es um die eigenen Kinder geht. Reisen sollten 

nach Möglichkeit storniert werden, wenn keine Stornierungskosten anfallen. 

Wird eine Reise in ein Risikogebiet mit dem Kind erst zu einem Zeitpunkt 

gebucht und unternommen, in dem die Einstufung als Risikogebiet bereits 

bekannt ist, ist das bei einem Beschäftigten des Freistaats Bayern als un-
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verantwortliches Handeln anzusehen. Dienstbefreiungen werden in sol-

chen Fällen nicht gewährt, weil das als rechtsmissbräuchliches Verhal-

ten anzusehen ist. 

 

8. Pflegebedürftige Angehörige 

Tele- oder Heimarbeit und subsidiär Freistellung vom Dienst (unter Fortzah-

lung der Bezüge) werden auch gewährt, wenn dies zur Betreuung eines 

pflegebedürftigen Angehörigen zwingend notwendig ist und die Betreuung 

nicht anderweitig möglich ist. Die Betreuungsnotwendigkeit muss konkret 

dargelegt und geprüft werden. Das gilt vor allem, wenn die Angehörigen 

nicht zu Hause gepflegt werden. 

 

9. Beschäftigte mit erhöhtem Gesundheitsrisiko 

Für Beschäftigte, für die eine Ansteckung mit dem Corona-Virus ein erhöh-

tes Gesundheitsrisiko darstellt (z.B. Leukämie, Diabetes, Lungenerkrankun-

gen), sind aus Fürsorgegründen in Rücksprache mit dem behandelnden 

Arzt die erforderlichen Maßnahmen abzustimmen (z.B. kein Publikumsver-

kehr, kein Servicezentrum, Telearbeit etc.). Wenn die vom Arzt für notwen-

dig erachteten Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, muss der Arzt 

entscheiden, ob der Beschäftigte noch dienst- bzw. arbeitsfähig ist. 

 

Für Angehörige von diesen Personen gelten keine besonderen Regelungen 

(sofern es sich nicht um pflegebedürftige Angehörige handelt). 

 

10. Generelle Telearbeit 

Telearbeit sollte den Beschäftigten auf ihren Wunsch hin generell ermöglicht 

werden, sofern die technischen Möglichkeiten bestehen und ein geordneter 

Dienstbetrieb das zulässt („freiwillige Telearbeit“). 

 

11. Dienstreisen 

Dienstreisen in Risikogebiete sind ab sofort untersagt. Ansonsten dürfen 

Dienstreisen generell nur genehmigt werden, wenn sie zwingend notwendig 

sind. Nach Möglichkeit sind Video- und Telefonkonferenzen durchzuführen. 
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12. Aus- und Fortbildungen 

Die HföD, die LFS und die Bildungseinrichtung in St. Quirin sind geschlos-

sen. 

Es wird ferner empfohlen, sämtliche Fortbildungen auszusetzen. 

 

13. Priorisierung Telearbeit 

Da die Kapazitäten unvermeidlich beschränkt sind, muss gegebenenfalls die 

Vergabe der die Telearbeit ermöglichenden Geräte priorisiert werden.  

Dazu ist folgende Priorisierung vorzunehmen: 

(1) Beschäftigte, die für den Dienstbetrieb unabdingbare Funktionen in-

nehaben, 

(2) Risikogebietsrückkehrer, Beschäftigte in Quarantäne, Eltern,  

(3) alle anderen Beschäftigten. 

Die Priorisierung erfolgt durch die Behördenleitung. 
 
 

14. Atteste für Krankheit / kranke Kinder 

Ein generelles Absehen von einer Pflicht zur Vorlage eines Attestes ist nicht 

möglich. Sofern die Beibringung eines solchen nicht möglich ist, ist eine 

diesbezügliche dienstliche Erklärung des/der Beschäftigten ausreichend. 

Der/Die Beschäftigte ist jedoch verpflichtet, sich um die Nachreichung eines 

entsprechenden Attestes zu bemühen. 

 

15. Privater Aufenthalt in Risikogebieten 

Private Reisen in Risikogebiete können zwar dienstrechtlich nicht untersagt 

werden, weil sie das außerdienstliche Verhalten des Beamten betreffen und 

dieses nur einheitlich wie bei Nicht-Beamten durch das Infektionsschutzge-

setz bzgl. der Risikogebiete erfasst werden kann. Auch entsprechende Ur-

laubsanträge (sofern das Reiseziel überhaupt bekannt ist) dürfen nicht ab-

gelehnt werden.  

Im eigenen Interesse ist es jedoch für keinen Beschäftigten des Freistaats 

Bayern sinnvoll, in ein Risikogebiet zu reisen. Reisen sollten nach Möglich-

keit storniert werden, wenn keine Stornierungskosten anfallen. Wird eine 

Reise in ein Risikogebiet erst zu einem Zeitpunkt gebucht und unternom-

men, in dem die Einstufung als Risikogebiet bereits bekannt ist, ist das bei 
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einem Beschäftigten des Freistaats Bayern als unverantwortliches Handeln 

anzusehen. Freistellungen vom Dienst bei Quarantänemaßnahmen im 

Ausland oder Rückreiseschwierigkeiten werden dann nicht mehr ge-

währt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 


